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EU-DSGVO

Kapitel 2 - Grundsatze

Artikel 6 - RechtmaRBigkeit der Verarbeitung

(1) 1 Die Verarbeitung ist nur rechtmaliig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen

erfullt ist:

a)

Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie
betreffenden personenbezogenen Daten fur einen oder mehrere
bestimmte Zwecke gegeben;

die Verarbeitung ist fur die Erfullung eines Vertrags, dessen
Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchfuhrung
vorvertraglicher Malinahmen erforderlich, die auf Anfrage der
betroffenen Person erfolgen;

die Verarbeitung ist zur Erfullung einer rechtlichen Verpflichtung
erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt;

die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der
betroffenen Person oder einer anderen naturlichen Person zu schutzen;

die Verarbeitung ist fur die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die
im offentlichen Interesse liegt oder in Austbung 6ffentlicher Gewalt
erfolgt, die dem Verantwortlichen tbertragen wurde;

die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des
Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die
Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen
Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, Uberwiegen,
insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind
handelt.

2 Unterabsatz 1 Buchstabe f gilt nicht fur die von Behérden in Erflllung ihrer Aufgaben
vorgenommene Verarbeitung.

(2) Die Mitgliedstaaten kdnnen spezifischere Bestimmungen zur Anpassung der Anwendung der
Vorschriften dieser Verordnung in Bezug auf die Verarbeitung zur Erfullung von Absatz 1
Buchstaben c und e beibehalten oder einflhren, indem sie spezifische Anforderungen flr die
Verarbeitung sowie sonstige MalBnahmen praziser bestimmen, um eine rechtmagig und nach
Treu und Glauben erfolgende Verarbeitung zu gewahrleisten, einschliefSlich fir andere besondere
Verarbeitungssituationen gemals Kapitel IX.

(3) 1 Die Rechtsgrundlage flr die Verarbeitungen gemaR Absatz 1 Buchstaben ¢ und e wird

festgelegt durch

a)

Unionsrecht oder
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b) das Recht der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt.

2 Der Zweck der Verarbeitung muss in dieser Rechtsgrundlage festgelegt oder hinsichtlich der
Verarbeitung gemal Absatz 1 Buchstabe e fur die Erfullung einer Aufgabe erforderlich sein, die
im offentlichen Interesse liegt oder in Austbung 6ffentlicher Gewalt erfolgt, die dem
Verantwortlichen Gbertragen wurde. 3 Diese Rechtsgrundlage kann spezifische Bestimmungen
zur Anpassung der Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung enthalten, unter anderem
Bestimmungen darlber, welche allgemeinen Bedingungen fur die Regelung der RechtmaRigkeit
der Verarbeitung durch den Verantwortlichen gelten, welche Arten von Daten verarbeitet
werden, welche Personen betroffen sind, an welche Einrichtungen und fur welche Zwecke die
personenbezogenen Daten offengelegt werden durfen, welcher Zweckbindung sie unterliegen,
wie lange sie gespeichert werden dirfen und welche Verarbeitungsvorgange und -verfahren
angewandt werden durfen, einschlieBlich MaBnahmen zur Gewahrleistung einer rechtmallig und
nach Treu und Glauben erfolgenden Verarbeitung, wie solche flr sonstige besondere
Verarbeitungssituationen gemal Kapitel IX. 4 Das Unionsrecht oder das Recht der
Mitgliedstaaten mulssen ein im 6ffentlichen Interesse liegendes Ziel verfolgen und in einem
angemessenen Verhaltnis zu dem verfolgten legitimen Zweck stehen.

(4) Beruht die Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die
personenbezogenen Daten erhoben wurden, nicht auf der Einwilligung der betroffenen Person
oder auf einer Rechtsvorschrift der Union oder der Mitgliedstaaten, die in einer demokratischen
Gesellschaft eine notwendige und verhaltnismalige MaBnahme zum Schutz der in Artikel 23
Absatz 1 genannten Ziele darstellt, so berucksichtigt der Verantwortliche - um festzustellen, ob
die Verarbeitung zu einem anderen Zweck mit demjenigen, zu dem die personenbezogenen
Daten urspringlich erhoben wurden, vereinbar ist - unter anderem

a) jede Verbindung zwischen den Zwecken, flr die die personenbezogenen
Daten erhoben wurden, und den Zwecken der beabsichtigten
Weiterverarbeitung,

b) den Zusammenhang, in dem die personenbezogenen Daten erhoben
wurden, insbesondere hinsichtlich des Verhaltnisses zwischen den
betroffenen Personen und dem Verantwortlichen,

C) die Art der personenbezogenen Daten, insbesondere ob besondere
Kategorien personenbezogener Daten gemald Artikel 9 verarbeitet
werden oder ob personenbezogene Daten Uber strafrechtliche
Verurteilungen und Straftaten gemal Artikel 10 verarbeitet werden,

d) die moglichen Folgen der beabsichtigten Weiterverarbeitung fur die
betroffenen Personen,

e) das Vorhandensein geeigneter Garantien, wozu Verschllsselung oder
Pseudonymisierung gehdren kann.

Passende Paragraphen des BDSG

§ 3 - Verarbeitung personenbezogener Daten durch offentliche Stellen
§ 4 - VideoUberwachung offentlich zuganglicher Raume

§ 23 - Verarbeitung zu anderen Zwecken durch éffentliche Stellen

§ 24 - Verarbeitung zu anderen Zwecken durch nichtéffentliche Stellen
§ 25 - Datenubermittlungen durch o6ffentliche Stellen

§ 26 - Datenverarbeitung flir Zwecke des Beschaftigungsverhaltnisses

Seite 2/ 3


https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel09
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel03/artikel23
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel02/artikel09
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel02/artikel10
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil1/kapitel2/paragraph03
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil1/kapitel2/paragraph04
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil2/kapitel1/paragraph23
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil2/kapitel1/paragraph24
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil2/kapitel1/paragraph25
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil2/kapitel1/paragraph26

EU-DSGVO

§ 27 - Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken und zu
statistischen Zwecken
§ 31 - Schutz des Wirtschaftsverkehrs bei Scoring und Bonitatsausklnften

Passende Erwagungsgriinde

39 - Grundsatze der Datenverarbeitung

40 - RechtmaBigkeit der Datenverarbeitung

41 - Rechtsgrundlagen und Gesetzgebungsmalinahmen

42 - Beweislast und Erfordernisse einer Einwilligung

43 - Zwanglose Einwilligung

44 - Vertragserfullung oder -abschluss

45 - Erfullung rechtlicher Pflichten

46 - Lebenswichtige Interessen

47 - Uberwiegende berechtigte Interessen

48 - Uberwiegende berechtigte Interessen in der Unternehmensgruppe
49 - Netz- und Informationssicherheit als Uberwiegendes berechtigtes Interesse
50 - Weiterverarbeitung

171 - Aufhebung der RL 95/46/EG und Ubergangsbestimmungen

« Artikel 5 DSGVO 1T DSGVO-Gesamtliste Artikel 7 DSGVO -

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemalS ein nicht ausschliel8liches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches

und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieriber hinausgehende, nicht zuvor
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

durch

Seite 3/3 https://ds-maximum.de


https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil2/kapitel1/paragraph27
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil2/kapitel1/paragraph27
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil2/kapitel1/paragraph31
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr039
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr040
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr041
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr042
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr043
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr044
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr045
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr046
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr047
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr048
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr049
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr050
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr171
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel02/artikel05
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/gesamt
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel02/artikel07

	[EU-DSGVO]
	EU-DSGVO
	Kapitel 2 - Grundsätze
	Artikel 6 - Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
	Passende Paragraphen des BDSG
	Passende Erwägungsgründe





